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Carmen-Langmaack-
Stiftung

Naturzentrum Mölln

Projekt- Auswahlkriterien/Bewertung 

 

Projektantrag:  
Projektträger:  
Erstellt/dem Vorstand präsentiert am:   

 

 

Hinweise zum Auswahl – und Bewertungsverfahren 
 
Über die Auswahl von Förderprojekten entscheidet der Vorstand der Carmen-
Langmaack-Stiftung – Naturzentrum Mölln -  auf Grundlage der nachfolgenden 
Projektauswahlkriterien.  
Durch die Kriterien soll ein für alle Beteiligten transparentes und nachvollziehbares 
Auswahlverfahren gewährleistet werden.  
 
Als förderfähig gelten Projekte, die ausnahmslos alle genannten 
Grundvoraussetzungen erfüllen (1.1 bis 1.4).  
 
Die Förderwürdigkeit wird in Punkten bemessen. Maximal können 6 Punkte vergeben 
werden.  
 
Reicht das der Stiftung im laufenden Haushaltsjahr zur Verfügung stehende 
Förderbudget nicht aus um alle als förderwürdig erkannten Projekte zu unterstützen, 
so entscheidet im Einzelfall die erreichte Punktzahl über die Mittelvergabe. Die 
verbleibenden Projekte können auf Wunsch auf eine Warteliste gesetzt werden und 
werden vorrangig berücksichtigt, wenn Fördermittel wieder zur Verfügung stehen.  
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Carmen-Langmaack-
Stiftung

Naturzentrum Mölln

Projektauswahlkriterien für Projektanträge der Carmen-Langmaack-Stiftung 

Kriterium Bewertungsmaßstab  

1.  Grundvoraussetzungen – Ausschlusskriterien 

1.1 Das Projekt steht im Einklang mit der Satzung und der Förderrichtline der 

        Carmen-Langmaack-Stiftung. 

 

1.2 Die Finanzierung und die Durchführbarkeit des Projekts sind plausibel 

dargestellt. 

 

1.3 Die Übernahme der Projekt-Folgekosten ist gewährleistet.  

1.4   Der Projektträger oder beauftragte Personen haben das Projekt dem Vorstand 

vorgestellt und dieser hat das Projekt mit der erforderlichen Mehrheit befürwortet.   

 

Wird einer dieser 4 Kriterien mit Nein beantwortet, ist das Projekt von der Förderung ausgeschlossen. 

Nachbesserungen der Projektträger und erneute Einreichung sind möglich. 

 

2.  Allgemeine Projektbewertungskriterien 

2.1 Unterstützt die Handlungssziele der Stiftung aus einem oder mehreren 

Schwerpunkten. 

(Je Ziel 1 Punkt bis maximal 3 Punkte) 

Max. 3 Punkte 

2.2 Besondere Modellhaftigkeit und Innovationskraft des Projektes 

(Projekt unterstützt die Ziele der Erblasserin in besonderem Maße)  

 

   Punkte (max. 5 Zusatz- 

punkte) 

2.3 Kooperation mit bereits bestehenden Projekten der Stiftung oder anderen 

Natur- und Umweltschutzvereinigungen oder -stiftungen 

(zwei Beteiligte = 1 Punkt, > 2 Beteiligte = bis 4 Punkte) 

 

  Punkte (max. 4 Punkte) 

Maximale Punktzahl:  12 Punkte 

Erreichte Punktzahl 11 v. 12 Punkten 
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Carmen-Langmaack-
Stiftung

Naturzentrum Mölln

 

Bewertungsmaßstab 

Maximal sind  12 Punkte erreichbar 

Mindestanforderungen:  

 Alle Grundvoraussetzungen müssen mit ja beantwortet werden.  

 Ein zu förderndes Projekt muss mindestens Punkte in zwei allg. Projektauswahlkriterien haben.  

 


